
Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung

Bericht BVK
über die unter Beschlussvollzugskontrolle (BVK) stehenden Stadtratsbeschlüsse des Referates für Stadtplanung und Bauordnung – HA III/12
im Zeitraum 01.01.2005 – 31.12.2017.

Beschlussn
ummer

Beschlossen 
am 

Beschlusstitel
(Betreff)

Beschlussaufträge Status der 
Erledigung

Erledigungsvermerke

Nr. 14-20 / V 
09560

23.11.2017 Geförderter Wohnungsbau in 
München

1. Bekanntgabe für die Jahre 

2014 - 2016
2. Einrichtung einer neuen 
Stelle bei PLAN HA III/12

2.Das Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung wird beauftragt, künftig 
dem Ausschuss für Stadtplanung und 
Bauordnung für jeweils 3 Jahre im 
Rahmen einer Bekanntgabe über das 
Ergebnis der durchgeführten 
Kontrollen der Mieten von geförderten 
und preisgedämpften Mietwohnungen 
in München zu berichten.

3.Vorbehaltlich der endgültigen 
Be-schlussfassung der 
Vollversammlung im November 2017 
empfiehlt der Fachausschuss, das 
Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung zu beauftragen, die 
dauerhaft erforderlichen 
Haushaltsmittel im Rahmen der 
Haushaltsplanaufstellung 2018 bei der 
Stadtkämmerei anzumelden.

Im 
Zeitplan

Im 
Zeitplan

Nächste Bekanntgabe für die 
Jahre 2017-2019 wird im Jahr 
2020 erfolgen.

Der Antrag auf 
Stelleneinrichtung wurde dem 
POR 3.22 am 01.02.2018 
zugeleitet. Die Besetzung der 
Stelle ist im Rahmen der 
Verplanung der 
Nachwuchskräfte vorgesehen.



Vorbehaltlich der endgültigen 
Be-schlussfassung der 
Vollversammlung im November 2017 
empfiehlt der Fachausschuss, das 
Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung zu beauftragen, die 
Einrichtung einer unbefristeten Stelle 
bei Kostenstelle 1831 0000 zum 
01.01.2018 und deren Besetzung beim 
Personal- und Organisationsreferat zu 
veranlassen.

4.Vorbehaltlich der endgültigen 
Be-schlussfassung der 
Vollversammlung im November 2017 
empfiehlt der Fachausschuss, das 
Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung zu beauftragen, die aus 
seiner Sicht dargestellten zusätzlichen 
Büroflächenbedarfe für einen 
Arbeitsplatz rechtzeitig gegenüber dem 
Kommunalreferat anzumelden.

Erledigt Mit dem Kommunalreferat ist 
vereinbart, den Bedarf 
vorübergehend über eine 
Nachverdichtung der 
Büroflächen zu decken.


